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AMTLICHES

Abteilung Personal

Die Große Kreisstadt Calw mit ihren ca. 24 000 Einwohnern ist ins- 
besondere als Hesse-, Fachwerk- und Schwarzwaldstadt bekannt. 
Für unsere Abteilung Tiefbau suchen wir ab sofort einen

Diplom - Ingenieur (m/w/d) der 
Fachrichtung Bauingenieurwesen 

(Kennziffer 2019 – 092)

Ihre Aufgaben:
Planung städtischer Straßen- und Kanalisationsmaßnahmen   •
(Leistungsphasen 1-4 HOAI)
Projektsteuerung und Übernahme der Bauherrenfunktion auch bei  •
der Erschließung für Wohn- und Gewerbegebieten 
Fachtechnische Stellungnahmen zur Bauleitplanung und zu   •
Baugesuchen
Vertretung des Abteilungsleiters Tiefbau und technische Leitung  •
Stadtentwässerung
Verkehrsplanung •

 Ihr Profil: 
Ein abgeschlossenes Bauingenieurstudium FH/ Hochschule in der  •
Fachrichtung Bauingenieurwesen
Belastbarkeit, Kontaktfreudigkeit, Selbstbewusstsein und   •
Zuverlässigkeit
Selbstständigkeit beim Entwickeln von Konzepten •
Organisatorisches Geschick und strukturiertes Arbeiten •
Gute EDV-Kenntnisse in den Standardsoftwareanwendungen •

Wir bieten Ihnen:
Vergütung nach EG 11 TVöD mit leistungsorientierter Komponente •
Ein vielseitiges und interessantes Aufgabengebiet  •
Ein attraktives Arbeitszeitmodell •
Fachspezifische Fortbildungsmöglichkeiten sowie ein vielseitiges  •
Angebot im Rahmen der Weiterbildungsakademie der  
Stadtverwaltung Calw 
Betriebliche Zusatzversorgung •
Arbeitsmarktzulage •

Ansprechpartner/in:
Nähere Auskünfte zu der ausgeschriebenen Stelle erteilen Ihnen gerne 
der Leiter der Abteilung Tiefbau Jürgen Greule, Telefon 07051 167-450, 
sowie in Personalangelegenheiten die Leiterin der Abteilung Personal 
Wilma Schmid, Telefon 07051 167-230.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann ergreifen Sie jetzt Ihre Chance 
und bewerben Sie sich ausschließlich über unser Onlineportal unter 
dem Link: www.mein-check-in.de/calw. 
Weitere Informationen über unsere Stadt erhalten Sie unter www.calw.de  
und www.facebook.com/Stadt.Calw.

www.stelleninserate.de

Abteilung Öffentliche Ordnung

Die Große Kreisstadt Calw  
als Ortspolizeibehörde erlässt
aufgrund von § 24 Abs. 2 der Ersten Verordnung zum Sprengstoff-
gesetz (1. SprengV) vom 31.01.1991 (BGBl. I S. 169) in der zurzeit 
geltenden Fassung
folgende

Allgemeinverfügung:
1. Das Abschießen und Abbrennen von Feuerwerkskörpern 

der Klasse II bzw. Kategorie 2 (Kleinfeuerwerk, z.B. Rake-
ten, Schwärmer, Knallkörper, Batterien etc.) ist über das vom 
02.01. bis 30.12. bestehende Abbrennverbot hinaus, auch am 
31.12.2019 und am 01.01.2020 im Bereich der historischen 
Altstadt innerhalb der Grenzen Unteres Ledereck, Im Biegel, 
Mühlweg, Burgsteige, Altburger Straße, Im Zwinger, Stadtgar-
ten, Am Schießberg, Im Entenschnabel, Badstraße, Hermann-
Hesse-Platz, Nikolausbrücke, Marktstraße, Sparkassenplatz, 
Nagolduferweg einschließlich der jeweiligen Straßenfläche, 
verboten. Der beiliegende Lageplan ist Bestandteil dieser Ver-
fügung.

2. Für Fachwerkhäuser außerhalb dieses Bereichs gilt das grund-
sätzliche Abbrennverbot im Bereich der unmittelbar angrenzen-
den Grundstücke/Grundstücksteile bzw. in einem vergleichbar 
großen Abstand.

3. Die sofortige Vollziehung der Verfügung wird angeordnet.
4. Zuwiderhandlungen können nach § 46 Ziff. 9 der 1. SprengV 

in Verbindung mit § 41 Abs. 1 Ziffer 16 und Abs. 2 des Ge-
setzes über explosionsgefährliche Stoffe (Sprengstoffgesetz) 
vom 10.09.2002 (BGBl. I S. 3518) in der derzeitig geltenden 
Fassung als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße von bis zu 
50.000 € geahndet werden.

5. Die Allgemeinverfügung gilt gemäß § 41 Abs. 4 Satz 4 Landes-
verwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG) an dem auf die öffent-
liche Bekanntmachung folgenden Tag als bekannt gegeben.

Begründung:
Die Historische Altstadt, insbesondere der Marktplatz, wird in jeder 
Silvesternacht von vielen Menschen besucht, um den Jahreswechsel 
zu feiern. Dabei wird eine Vielzahl von pyrotechnischen Gegenstän-
den der Klasse II bzw. Kategorie 2 (Kleinfeuerwerke z.B. Raketen, 
Schwärmer, Knallkörper, Batterien etc.) abgefeuert und abgebrannt. 
Immer mehr kommt es dabei zu einem leichtfertigen Umgang mit 
diesen pyrotechnischen Gegenständen und zu einem erheblichen 
Gefahrenrisiko für Personen, aber insbesondere für die alte Bausub-
stanz der Altstadt und der alten Ortskerne der Stadtteile.
Rechtsgrundlage für diese Anordnung ist § 24 Abs. 2 Nr. 1 der 
Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz. Schutzobjekte einer 
solchen Anordnung sind besonders brandempfindliche Gebäude 
oder Anlagen und Schutzziel ist die Verhütung von Bränden durch 
pyrotechnische Gegenstände der Klasse II bzw. Kategorie 2. Die 
Anordnungen dürfen sich nur soweit erstrecken, wie es der Schutz 
der besonders brandempfindlichen Objekte erfordert.
Aufgrund der engen Bebauung und der Beschaffenheit der Ge-
bäude ergeben sich sowohl ein deutlich erhöhtes Risiko zur Entste-
hung eines Brandes als auch ein mögliches sehr großes potentielles 
Schadensausmaß im Brandfall. Hierbei geht die Brandgefahr nicht 
in erster Linie von der Fachwerkbauweise der Gebäude aus, viel-
mehr weisen die alten verschachtelten Häuser unvermeidbar eine 
Vielzahl von Eintrittsmöglichkeiten für aufsteigende Feuerwerksra-
keten auf. Wie der Brand in Tübingen gezeigt hat, können Rake-
ten zwischen schlecht sitzenden Ziegeln und Verwahrungen, aber 
auch in Dachläden, Lüftungsöffnungen, an Traufen und Ortgang, 
einschlagen.
Zudem werden in den engen Winkeln der Altstadt zwischen den 
Häusern oftmals auch leicht entzündliche Materialien, wie Papier, 
Abfallsäcke und sonstige Gegenstände gelagert.
Die Verbotszone umfasst die besonders brandempfindlichen Ge-
bäude der historischen Altstadt.
Die Anordnung des Abbrennverbots ist geeignet, Schäden durch 
pyrotechnische Gegenstände der Klasse II bzw. Kategorie 2 an der 
Bausubstanz der historischen Altstadt zu verhindern. Das Verbot 
erweist sich zudem als erforderlich, weil mildere Mittel zur Gefah-

Fortsetzung auf Seite 14
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renabwehr nicht ersichtlich sind. Schließlich ist das Abbrennverbot 
auch angemessen und beschränkt den angesprochenen Personen-
kreis nicht unzumutbar in dessen Rechten. Hierbei ist zu berück-
sichtigen, dass das Verbot nur geringfügig in das Recht auf allge-
meine Handlungsfreiheit (Artikel 2 Abs. 1 Grundgesetz) eingreift, 
während das geschützte Rechtsgut Eigentum (Artikel 14 Grundge-
setz) einen von der Verfassung wegen hohen Rang beansprucht. 
Bei der Abwägung der durch das Abbrennverbot betroffenen Inte-
ressen ist das Verbot mithin nicht unverhältnismäßig. Das öffent-
liche Interesse, Sachschäden zu verhindern, überwiegt das private 
Interesse am Abbrennen von Feuerwerkskörpern. Feuerwerkskör-
per können auch auf anderen Straßen und Plätzen im Stadtgebiet 
abgefeuert und abgebrannt werden.

Sofortvollzug:
Die sofortige Vollziehung wird im öffentlichen Interesse angeord-
net. Die Anordnung beruht auf § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungs-
gerichtsordnung (VwGO) vom 19.03.1991 (BGBl. I S. 686) in der 
zurzeit gültigen Fassung. Nach dieser Vorschrift entfällt die auf-
schiebende Wirkung eines Widerspruchs in den Fällen, in denen 
die sofortige Vollziehung im öffentlichen Interesse angeordnet 
wurde. Der Abwehr der durch das Abbrennen der pyrotechnischen 
Gegenstände ausgehenden Gefahren für die Altstadt kommt we-
gen der Bedeutung der Rechtsgüter ein besonderes Gewicht zu. Es 
ist daher im öffentlichen Interesse geboten, die sofortige Vollzie-
hung anzuordnen. Der Abwendung der Brandgefahr zum Schutz 
der historischen Altstadt ist der Vorrang zu geben gegenüber dem 
privaten Interesse des Einzelnen. Dabei überwiegt das Interesse 
der Eigentümerinnen und Eigentümer von Fachwerkhäusern oder 
sonstigen historischen Gebäuden vor Brandgefahren durch das 
Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen geschützt zu wer-
den, gegenüber dem nur geringfügig eingeschränkten Vergnügen, 
diese Gegenstände in der Silvesternacht in der Verbotszone abzu-
brennen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe Widerspruch bei der Stadtverwaltung Calw eingelegt 
werden.

Calw, den 10.12.2019
Florian Kling
Oberbürgermeister

Vollsperrung der Dorfwiesenstraße  
in Weltenschwann
Am 18. Dezember 2019 kann in Weltenschwann die Dorfwiesen-
straße in der Zeit von
07.30 Uhr – 14.00 Uhr wegen einer Vollsperrung nicht befahren 
werden.
Die Umleitungsbeschilderung erfolgt über Sommenhardter Straße 
und Rötelbachstraße.
Achtung: Für die Bushaltestelle Weltenschwann (Dorfwiesenstra-
ße) gibt es eine Ersatzhaltestelle an der Kreuzung Dorfwiesenstra-
ße/Weltenschwanner Straße.

Abteilung Stadtplanung

Umbenennung Bushaltestelle
Die Haltestelle „Wim-
berg, Altenheim“ be-
kommt einen neuen 
Namen. Sie wird zum 
Fahrplanwechsel ab 
Sonntag, 15.12.2019
die Bezeichnung  „Wim- 
berg, Stahläckerweg“
haben.
Der Vorschlag zur 
Umbenennung kam 
aus der Bürgerschaft, 
mit der Begründung, 

dass sich im Umfeld nicht nur das Alten- und Pflegeheim, sondern 
mehrere seniorenbezogene Einrichtungen befinden. Des Weiteren 
wird die Haltestelle auch dem neuen Wohngebiet „Waldsiedlung“ 
zugeordnet sein.

Die Verwaltung weist darauf hin, dass im Rahmen der Erschlie-
ßungsarbeiten für das Baugebiet „Waldsiedlung“ die Ortseinfahrt 
– von Altburg kommend – zu einem Kreisverkehr umgestaltet 
wird. Im Zuge der Arbeiten – Beginn im Frühjahr 2020 -  werden 
auch die Haltestellenbereiche umgebaut.

Energie Calw

Anpassung des Wasserpreises zum  
1. Januar 2020
Gemäß der Einigung mit der Kartellbehörde passt die Energie Calw 
GmbH (ENCW) zum 01. Januar 2020 den Arbeitspreis von 2,78 € 
(netto) je m³ auf 2,79 € (netto) je m³ an. Der jährliche Grundpreis 
steigt von 47,26 € auf 48,11 € (netto).
Die für 2020 gültigen Konditionen können dem nachstehenden 
Preisblatt entnommen werden.

Preisblatt Wasser
gültig ab 01. Januar 2020
Die Energie Calw GmbH stellt nach den jeweils geltenden „Allge-
meinen Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVB Was-
serV)“ sowie den Ergänzenden Bestimmungen Wasser aus ihrem 
Versorgungsnetz zu den nachfolgenden Bedingungen zur Verfü-
gung.
Das Entgelt für die Wasserlieferung setzt sich zusammen aus:
a. einem Arbeitspreis für die gelieferte Wassermenge und
b. einem Grundpreis für jede Messeinrichtung
Der Arbeitspreis für den durch Zähler gemessenen Wasserver-
brauch beträgt
brutto 2,99 € (netto 2,79 €) je m³.
Der monatliche Grundpreis beträgt für jeden eingebauten Zähler 
bei einer Größe von:

Nenndurchfluss brutto (netto)
Qn 1,5 bis 2,5 4,29 4,01
Qn 3,5 bis 6 6,02 5,63
Qn 10 8,59 8,03
bis Qn 25 21,47 20,07
Standrohrzähler 25,78 24,09

Die Abrechnung des Grundpreises erfolgt mit täglicher Abgren-
zung und wird somit vom erstmaligen Einbau des Wasserzählers 
bis zum Monatsende und vom Monatsanfang bis zum endgültigen 
Ausbau des Wasserzählers gerechnet. Die vorstehenden Brutto-
preise sind gerundet und beinhalten die gesetzliche Umsatzsteuer 
(z. Z. 7%).
Dieses Preisblatt der Energie Calw GmbH ist ab 1. Januar 2020 
gültig.
Calw, den 04.12.2019
Energie Calw GmbH Robert-Bosch-Str. 20 75365 Calw
Tel. 07051/1300-0 Fax: 07051/1300-10
info@encw.de

ANDERE ÄMTER
Landratsamt Calw

Kreistag entscheidet über den Neubau des 
Krankenhauses Calw und Haushalt 2020
Am 16. Dezember findet um 15 Uhr im Großen Sitzungssaal des 
Landratsamts Calw (Raum C400) die letzte Kreistagssitzung in die-
sem Jahr statt. Unter anderem wird auch über die Geneh-
migung der Entwurfsplanung, der Kostenberechnung 
sowie über die Baufreigabe für den Neubau des Kran-
kenhaues Calw entschieden.
Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, an der Sit-
zung als Zuhörer teilzunehmen. Auf der Website des Landkreises 
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Calw unter www.kreis-calw.de ist über den Schnellzugriff „Kreis-
tag“ das Bürgerinformationssystem zu finden. Dort können die 
öffentliche Tagesordnung und die dazugehörigen Sitzungsunterla-
gen für die Sitzung des Kreistags eingesehen werden.

Forstverwaltung Calw

Brennholz und Reislose
Die Forstabteilung der Stadt Calw hat mit dem Brennholzeinschlag 
begonnen. Ein Einschlagsort wird im Bereich Stammheim, ein wei-
terer im Bereich  Altburg sein. Wie gewohnt werden Brennholz-
lang und Reislose im Frühjahr in Stammheim und Altburg verstei-
gert.
Für Großabnehmer wird wieder die Möglichkeit geschaffen, 
Brennholz-lang ab einer Mindestmenge von 60 Festmetern zum 
Anschlagpreis von 56 €/Fm verbindlich zu bestellen.
Meterholz (Schichtholz) wird nach Bedarf bereitgestellt. Die Orts-
verwaltungen in Stammheim und Altburg nehmen Ihre Bestellung 
für Meterholz bis 03.01.2020 entgegen.
Der Preis pro Raummeter Buche liegt bei 78 €.
Zum Erwerb von Reislosen und Brennholz-lang ist die Bescheini-
gung eines zweitägigen Motorsägenlehrganges Voraussetzung.
Für Rückfragen steht Ihnen Förster Andreas Werner unter 07051- 
6854 oder 0175- 2233615 morgens ab 7 Uhr, oder unter Andreas.
Werner@kreis-calw.de zur Verfügung.

Entsorgungsanlagen und Recyclinghöfe

Die Öffnungszeiten der Entsorgungsanlagen 
und Recyclinghöfe lauten wie folgt:

November bis März:
Entsorgungsanlage Simmozheim:
Montag bis Freitag: 8 bis 12.15 Uhr und 12.45 bis 16.30 Uhr
Samstag: 8 bis 14 Uhr
Recyclinghof Calw-Zettelberg:
Montag, Mittwoch und Freitag: 12 bis 16 Uhr
Dienstag: geschlossen
Donnerstag: 9 bis 13 Uhr
Samstag: 9 bis 14 Uhr
Abfallberatung:
Die Abfallberatung ist unter der kostenlosen Servicenummer 0800-
3030839 oder der E-Mail Adresse: abfallberatung@awg-info.de 
erreichbar. Weitere Informationen unter www.awg-info.de.

Öffentliche Waage

Das Recyclingzentrum Kömpf in Calw betreibt eine öffentliche 
Waage. Zugelassen ist die Waage bis 50 t, sie ist 20 m lang.

BILDUNG, BÜCHER, SCHULEN

Heinrich-Immanuel-Perrot-Realschule

Adventsmarkt an der HIP Realschule Calw
Kürzlich (05.12.2019) läutete die Heinrich-Immanuel-Perrot-Real-
schule Calw die vorweihnachtliche Adventszeit ein.
„Wir haben gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern sowie 
dem Kollegium und der Elternschaft einen festlichen Adventsmarkt 
im Schulhof aufgebaut und die Calwer Bürgerinnen und Bürger 
herzlich dazu eingeladen“, erklärt die kommissarische Schulleiterin 
Frau Jennifer Ginader freudig.
Der schulische Adventsmarkt ist einem echten Weihnachtsmarkt 
nachempfunden und hat für jeden Geschmack das passende An-
gebot. Die Schülerschaft hat sich im Vorfeld dazu viele Gedanken 
gemacht und überlegt, welche Stände sie anbieten will. Der mitt-

lerweile traditionsreiche Markt wird schon seit vielen Jahren an der 
Schule durchgeführt.
Hier kommen Eltern, Lehrer und auch ehemalige Schülerinnen und 
Schüler zusammen und feiern gemeinsam die schönste Zeit des 
Jahres.

 
Blick über den schulischen Advents-
markt 2019 an der Heinrich-Imma-
nuel-Perrot-Realschule Calw.  
 Foto: HIP Schule

„Ob Plätzchen, Lebku-
chen, Waffeln oder Kin-
derpunsch - wir haben 
uns viel Mühe gegeben, 
damit sich alle Menschen 
bei uns am Markt wohl-
fühlen können“, ergänzt 
die Schülerin Lisa Rothfuß 
aus der Klasse 7a. Sie 
selbst ist zuständig für 
den Waffelstand und ge-
meinsam mit ihren Mit-
schülerInnen schwer be-
schäftigt den hohen 
Andrang der BesucherIn-
nen zu meistern. Insge-
samt gab es einen regen 

Zulauf am Adventsmarkt. „Wir schätzen, dass deutlich mehr als 
150 Besucherinnen und Besucher unseren vorweihnachtlichen 
Markt besucht haben. Das freut uns natürlich außerordentlich“, so 
Frau Ginader abschließend.

Emil-Molt-Schule
Freie Waldorfschule Calw e.V.

Christgeburtspiel

 
 Plakat: Waldorfschule
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Freie Evangelische Schule
Nordschwarzwald e.V.

Grund-, Werkreal- und Realschule

Klassenfahrt der Zehntklässler

 Foto: Anke Geigle
Bevor die anstrengende Prüfungszeit beginnt, steht für unsere 
Abschlussklasse immer noch ein besonderer Höhepunkt auf dem 
Programm: die Klassenfahrt nach Berlin. Am 4.11.2019 starteten 
die Zehntklässler, um für vier Tage unsere Hauptstadt zu erkunden. 
Gleich am ersten Morgen war ein Besuch im Bundestag und ein 
anschließendes Gespräch mit dem Abgeordneten Hans-Joachim 
Fuchtel geplant. Die Schüler interessierten sich dabei besonders, 
wie ein Politiker Familie und Arbeitsauftrag vereinen könne und 
wie ein Leben ohne fest geregelten Urlaub aussähe. Bei der Füh-
rung durch die Gedenkstätte an der ehemaligen Mauer erfuhren 
die Schüler von den bewegenden Schicksalen der DDR-Flüchtlinge. 
Auch bei der Besichtigung des Fichtebunkers hörten sie davon, wie 
Menschen aus der DDR durch das Kanalsystem flohen. Beeindru-
ckend war der Besuch bei der Berliner Stadtmission. Eine junge Frau 
berichtete davon, wie hier Obdachlose mit einer warmen Mahlzeit 
versorgt werden und wie ihnen Übernachtungsmöglichkeiten und 
ärztliche Versorgung gewährt werden. Weitere Informationen zur 
FESN unter www.fesn.de oder Tel:07051/933880.

 

Aurelius Sängerknaben Calw

Adventsfeier im Kerzenschein mit dem Vorchor der  
Aurelius Sängerknaben Calw
Am Mittwoch, den 18. Dezember 2019 findet um 16:00 Uhr die 
Adventsfeier im Kerzenschein mit dem Vorchor der Aurelius Sän-
gerknaben Calw statt. Feierliches Kerzenlicht wird den Konzert-
saal des Georgenäums erhellen und dazu wird das besinnliche ca. 
30-minütige Programm der jüngsten Sänger der Aurelianer aus 
Advents- und Weihnachtsliedern erklingen. Darunter auch das 
kurze Weihnachtssingspiel „Großer Stern, was nun“. Wir laden 
herzlich ein, mit uns die Adventszeit zu feiern. Der Eintritt ist frei, 
Spenden sind erbeten.

Adventsfeier bei Firma Börlind
Am Donnerstag, den 19. Dezember um 18:30 Uhr werden der 
Nachwuchschor der Aurelius Sängerknaben Calw die Adventsfeier 
der Firma Börlind musikalisch gestalten. Bei der Veranstaltung für 
geladene Gäste wird unter der Leitung von Beate Stahl-Erlenmai-
er, begleitet am Klavier von Erika Shimoda, mit festlichen Liedern 
Weihnachtsstimmung verbreiten

Stimmungsvolle Weihnachtsmusik auf dem Christkindels- 
markt in Baden-Baden 
Am Donnerstag, den 19.12. um 18:00 Uhr singt der Konzertchor 
der Aurelius Sängerknaben Calw unter der Leitung von Bernhard 
Kugler bereits im vierten Jahr hintereinander auf dem Christkin-
delsmarkt in Baden-Baden.
Mit ihrem Repertoire an Advents- und Weihnachtsliedern stimmen 
die Aurelianer kurz vor dem vierten Advent auf besinnliche Weih-
nachten ein.

Stadtbibliothek

Kontaktdaten
Altburger Straße 14
75365 Calw
Telefon 07051 40516
stadtbibliothek@calw.de
https:// bibliotheken.kivbf.de/calw

Unsere Öffnungszeiten:
Dienstag 10.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch 13.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag 13.00 - 18.00 Uhr
Freitag 10.00 - 18.00 Uhr
Samstag  9.30 - 12.30 Uhr

Neues Veranstaltungsprogramm liegt aus
Ein Flyer mit den bereits festgelegten Veranstaltungen im ersten 
Halbjahr 2020 liegt ab sofort in der Stadtbibliothek zum Mitneh-
men aus. Bitte achten Sie auch auf unsere Ankündigungen im 
Calw-Journal!

 
Logo:  
Antolin

Bitte beachten Sie unsere  
Schließung über die Feiertage

Unser letzter Öffnungstag in diesem 
Jahr ist Samstag, der 21. Dezember. 
Im neuen Jahr sind wir dann ab dem 

2. Januar wieder für Sie da!

Stadtjugendreferat Calw

Rückblick Mädchentreff
Der Mädchentreff, ein geschlechtsspezifisches Angebot der offe-
nen Kinder- und Jugendarbeit Calw, fand im Zeitraum von Okto-
ber bis Anfang Dezember freitags im Jugendhaus, Bahnhofstraße 
54, statt. Jana Reichert, Mitarbeiterin des Stadtjugendreferats und 
DHBW-Studentin, betreute den Treff, der sich an Mädchen im Al-
ter von 10-14 Jahren richtet.
An insgesamt sechs Terminen traf sich die Gruppe bestehend aus 
durchschnittlich 10 Mädchen und verbrachte Zeit miteinander. 
Beim ersten Treffen stand das gegenseitige Kennenlernen im Vor-
dergrund. In einer gemütlichen Runde und bei selbstgebackenem 
Apple Crumble überlegten die Mädchen gemeinsam mit der Lei-
tung, was sie vom Mädchentreff erwarten und planten die nächs-
ten Programmpunkte. Dann war es schon so weit und die Grup-
pe setzte den ersten Wunsch um - ein Filmnachmittag stand auf 
dem Plan. Die Mädchen schauten gespannt, erwartungsvoll und 
mit großer Begeisterung den selbst ausgewählten Animationsfilm 
an. Am darauffolgenden Termin verwandelte sich das Bastelzim-
mer in ein Designer Atelier. Jedes Mädchen designte ihren eigenen 
Jutebeutel. Vorab zeichneten die Mädchen, wie es sich für ech-
te Designerinnen gehört, ihr gewünschtes Motiv auf eine Skizze 
und übertrugen es anschließend auf das Textil. Natürlich durften 
zum Schluss Glitzer und Bling-Bling-Steine nicht fehlen. Ein wei-
teres Highlight war die kreative Tonwerkstatt. Die Gruppe stellte 
an diesem Nachmittag gemeinsam einen Salzteig her. Nach dem 
Trocknen bemalten und verzierten sie ihn. Auch hier war der Krea-
tivität keine Grenze gesetzt. Beim vorletzten Mädchentreff stimm-
ten sich die Mädchen in die Vorweihnachtszeit ein und backten 
gemeinsam leckere Lebkuchen, die beim selbstgemachten Punsch 
verspeist wurden. Gemeinsam mit den HIP-Girls, der Mädchen-AG 
aus der Realschule ging es am letzten Mädchentreff in das Eissta-
dion nach Bad Liebenzell. Trotz Kälte amüsierten sich die Mädchen 
beim Schlittschuhlaufen.
Das Stadtjugendreferat freut sich über die positive Bilanz und blickt 
zufrieden auf den Mädchentreff zurück. Genau wie das Stadtju-
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gendreferat erwarten die Mädchen den nächsten Mädchentreff 
freudig. Dieser wird ab Februar 2020 unter der Leitung von Vanes-
sa Langstein, DHBW-Studentin des Stadtjugendreferats, weiterge-
führt.

Jugendhaus Calw

Plätzchen backen
Auch in diesem Jahr findet pünktlich zur Weihnachtszeit am Mitt-
woch, den 18.12.2019 eine Backaktion im Calwer Jugendhaus 
statt. Ab 16:00 wird Teig gerollt, Plätzchen werden ausgestochen 
und natürlich darf auch probiert werden.
Das Angebot ist für Klein und Groß ab 6 Jahren. Gegen einen Be-
trag von 1,- € könnt ihr euch an diesem Spätnachmittag in unserer 
Küche austoben und für eure Liebsten gleich ein kleines Geschenk 
mit nach Hause nehmen.
Anmeldung erfolgt per Mail: akyuez@waldhaus-jugendhilfe.de
Bitte hierzu: Vor/-Nachname des Kindes, Alter, sowie die Anschrift 
und eine erreichbare Telefon-Nummer des Elternteils mit angeben.

 
 Foto: André Weiß

MENSCH UND WIRTSCHAFT

Evangelische Heimstiftung
Seniorenzentrum Torgasse

Exotische Rhythmen bei Kultur im Café Bohne mit der 
Trommelgruppe Mukinga

 
Trommelgruppe Mukinga 
 Foto: SZT

Am Mittwoch, 27.11.2019, 
erlebten die Besucherin-
nen und Besucher bei 
Kultur im Café Bohne 
eine schwungvolle Veran-
staltung mit vielen Über-
raschungen. Sieben Mu-
sikerinnen und Musiker 
der Musikgruppe Mukin-
ga unter der Leitung von 
Michael Siefke kamen mit 
vielen exotischen Musik-

instrumenten ins Seniorenzentrum Torgasse. Seit über 15 Jahren 
spielt das routinierte Ensemble schon in dieser festen Besetzung. 
Laut und kräftig und aber auch sehr leise, rhythmisch und melo-
disch begeisterten die Musiker mit tollen Musikstücken und Ge-
sang aus verschiedenen Ländern.
Im Stück „I paradisi“ waren die afrikanische Kalimba, auch Dau-
menklavier genannt, zusammen mit Rasseln und Klanghölzern zu 
hören. Das japanische Lied „Sakura“ zur Kirschblüte verzauberte 
der Zuhörer mit verschiedenen Klangschalen. Auch die Bitte um 

Heilung im haitischen „Gahu“ zog das Publikum in den Bann. Als 
ältestes Instrument diente den Musikerinnen und Musikern der ei-
gene Körper bei der Bodypercussion. Nach begeistertem Applaus 
boten die Trommelgruppe mit der inoffiziellen Hymne Südafrikas 
„Shosholoza“ den krönenden Abschluss.
Begeistert und rhythmisch beschwingt traten die Zuhörerinnen und 
Zuhörer nach einer tollen, musikalischen Stunde den Heimweg an. 
Hausdirektorin Stefanie Vollmer dankte im Namen des Förderver-
eins und allen Anwesenden für diese wunderbare Vorstellung.
Ausblickend auf das neue Jahr weisen wir jetzt schon auf den ers-
ten Kulturabend mit Götz Wendlandt am Mittwoch, 22.01.2020 
um 18.00 Uhr hin – gerne merken Sie sich schon jetzt diesen ein-
maligen Abend im Café Bohne vor – Werbung in der Presse folgt 
zu gegebener Zeit.  

Terminerinnerung - Schwäbischer Advent mit Paul Haug 
am 15.12.2019
Hiermit möchten wir nochmals auf unserem besondere Veranstal-
tung am 3. Advent hinweisen.
Paul Haug wird am 15.12.19 - 15.30 Uhr - mit seinem besinnlichen 
Programm "schwäbischer Advent" im Café Bohne im Senioren-
zentrum Torgasse zu Gast sein - herzliche Einladung.

Evangelische Heimstiftung
Sonnenresidenz Heumaden

Gemeinsames Adventssingen in der Sonnenresidenz 
Heumaden
Am Dienstag, 03.12.19 hatte die Sonnenresidenz Heumaden zu-
sammen mit "Heumaden aktiv e.V." zum gemeinsamen Advents-
singen in den Quartierstreff eingeladen. Und dieser Einladung sind 
rund 35 Gäste aus der stationären Pflege, aus der Tagespflege, 
vom Betreuten Wohnen und aus der Heumadener Bevölkerung 
gerne gefolgt. In adventlicher Atmosphäre konnten die Besucher 
bei Kaffee und Kuchen ein großes Repertoire an bekannten Weih-
nachtsliedern singen. Unterstützt wurde sie von zwei Sängerin-
nen vom Heumadener Kirchenchor. Das gemeinsame Singen von 
Weihnachtsliedern und einer Geschichte von Ochs und Esel hat 
die Besucher herrlich auf Weihnachten eingestimmt. Rundum ein 
wundervoller Nachmittag für alle Gäste, die hier auch wieder neue 
Kontakte knüpfen konnten.
Wenn Sie Interesse an unserem Angebot haben, freuen wir uns 
auf Ihre Kontaktaufnahme: Sonnenresidenz Heumaden, Hausdi-
rektion, Heinz-Schnaufer Str. 50, 75365 Calw-Heumaden, Telefon 
07051-968529-100, Email c.merker-ankermann@ev-heimstiftung.de

Weihnachtsbaum für die Sonnenresidenz Heumaden

 
Weihnachtsbaum-Spende  
 Foto: SRH

Ganz zur Freude der Be-
wohner der Sonnenresidenz 
Heumaden erglänzt auch auf 
dem Vordach des Neubaus 
ab sofort ein wunderschöner 
Weihnachtsbaum. Zentral 
in der Heumadener Mitte si-
cherlich auch für die Bevöl-
kerung eine stimmungsvolle 
Bereicherung.
Und diesen wunderschönen 
Baum verdankt die Sonnenre-
sidenz Heumaden einer Spen-
de vom Tannenhof in Heuma-
den. Für Familie Selent war es 
selbstverständlich für die neue 
Heumadener Einrichtung ei-
nen schönen Tannenbaum zu 
spenden – herzlichen Dank im 
Namen aller Bewohner, Mie-
ter und Mitarbeiter.

Der weitere Baum zum Weihnachtsfest wird ebenfalls von Familie 
Selent geliefert.
Und noch eine Bitte an die Bevölkerung: bedenken Sie beim Weih-
nachtsbaumkauf bitte unsere örtlichen Anbieter, wie z.B. den Tan-
nenhof in Heumaden ….


